
Protokolleintrag vom 24.11.2004

2004/359
Weisung 237 vom 30.6.2004:
Freestyleanlage Allmend Brunau, Objektkredit
 
Die Mehrheit* der Spezialkommission Polizeidepartement/Tiefbau- und Entsorgungsdepartement/Departement der Industriellen Betriebe
beantragt Zustimmung zur Vorlage des Stadtrates.
 
Die Minderheit** beantragt Ablehnung.
 

  *   Präsident Dr. André Odermatt (SP), Referent; Vizepräsident Alexander Jäger (FDP), Helmut Britz (SP), Ernst Danner (EVP), Dominique Feuillet (SP), Corine
Mauch (SP) (i. V. von Salvatore Di Concilio [SP]), Monjek Rosenheim (FDP)

 
**   Hans Marolf (SVP), Referent; Kurt Haueter (SVP), Kurt Krebs (SL), Bruno Wohler (SVP)
 
Enthaltung: Bernhard Piller (Grüne) (i. V. von Niklaus Scherr [AL])
 
abwesend: Beatrice Reimann (SP).
 
Rückweisungsantrag:
Balthasar Glättli (Grüne) beantragt Rückweisung der Vorlage an den Stadtrat gemäss Art. 34 Abs. 2 GeschO GR:
 
Der Stadtrat wird aufgefordert, die Weisung 237 zu überarbeiten und innert 6 Monaten dem Gemeinderat erneut vorzulegen. Bei der Überarbeitung sind folgende
Punkte zu berücksichtigen.

1. Von den Benützerinnen und Benützern der Freestyleanlage soll keine Benützungsgebühr erhoben werden.
2. Es ist zu prüfen, ob durch eine neue Ausrichtung der Fussballfelder und eine andere Platzierung der Freestyleanlage zusätzliche Fussballfelder auf der

Allmend Brunau eingerichtet werden können.
 
Die Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes nimmt Stellung.
 
Der Rückweisungsantrag wird mit offensichtlichem Mehr abgelehnt.
 
Schlussabstimmung:
Der Rat stimmt der Vorlage mit 85 gegen 30 Stimmen zu.
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen:
 

1. Für den Bau einer Freestyleanlage gemäss Projekt und Kostenvoranschlag wird ein Objektkredit von Fr. 4 500 000.– bewilligt.
Der Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Erstellung des
Kostenvoranschlages (Preisbasis 1. April 2003) und der Bauausführung.

2. Die Motion GR Nr. 2001/483 von Thomas Marthaler (SP) und zwei Mitunterzeichnenden vom 26. September 2001 betreffend
Freestylezone bei der Sportanlage Sihlhölzli wird als erledigt abgeschrieben.

 
Mitteilung an den Stadtrat und Bekanntmachung der Ziff. 1 gemäss Art. 12 der Gemeindeordnung.


